
?•. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE 

NINDORF (DURCH BERICHTIGUNG) FÜR DAS GEBIET "NÖRDLICH DES 
GRENZWEGES UND WESTLICH DER STRASSE KIRCHENKOPPEL", IM 
ZUSAMMENHANG MIT DER AUFSTELLUNG DES VORHABEN
BEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES NR. 11 (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB)


